Bundesministerrum fiir Familie,
Senioren, Frauen und Jugend

Forderrichtlinie zur Gewihrung von Zuwendungen
fiir Mafinahmen zur Stirkung von Vielfalt, Toleranz
und Demokratie

(Forderrichtlinie ,Demokratie leben!“)

Vom 20. November 2024

Auf Grundlage der §§23 und 44 der Bundeshaushaltsord-
nung (BHO) sowie der allgemeinen Verwaltungsvorschrift
Nr.15.2 zu §44 BHO (VV-BHO) erlisst das Bundesministe-
rium fir Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSEF])
diese Richtlinie.

L Forderziele und Zuwendungszweck

(1) Der Bund gewihrt nach Mafigabe dieser Richtlinie und
der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften (VV-BHO) nebst
Anlagen zu §§23, 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO)
eine Zuwendung zur Deckung von notwendigen Ausgaben
des Zuwendungsempfingers fir die Umsetzung von Projek-
ten zur Forderung von Mafinahmen zur Stirkung von Viel-
falt, Toleranz und Demokratie.

(2) Ziel der Forderung ist es, zur Stirkung der Demokratie
und zu einem friedlichen, respektvollen Zusammenleben
beizutragen, Teilhabe zu fordern sowie die Arbeit gegen jede
Form von Menschen- und Demokratiefeindlichkeit zu er-
moglichen.

(3) Die tibergeordneten Ziele der Forderung sind im Bun-
desprogramm ,Demokratie leben!* niedergelegt (Anlage).
Zur Erreichung dieser Ziele werden Projekte auf allen Ebe-
nen des Staates gefordert.

(4) Das Bundesprogramm weist drei Handlungsfelder auf:
Demokratieforderung — Vielfaltgestaltung — Extremismus-
pravention. Diese Handlungsfelder untergliedern sich in

Themenfelder.

(5) Ein Anspruch auf Gewihrung der Zuwendung besteht
nicht. Vielmehr entscheidet der Zuwendungsgeber aufgrund
seines pflichtgemiflen Ermessens im Rahmen der verfiigba-
ren Haushaltsmittel.

II.  Gegenstand der Forderung

(1) Die Projekte werden in fiinf Programmbereichen und ei-
nem Bereich fiir Sondervorhaben durchgefiihrt. Die Pro-
grammbereiche sind: Entwicklung einer bundeszentralen
Infrastruktur (Nr.1), Landes-Demokratiezentren (Nr.2),
Partnerschaften fir Demokratie (Nr.3), Innovationsprojek-
te (Nr.4), Extremismusprivention in Strafvollzug und Be-
wahrungshilfe (Nr.5). Sie werden erginzt durch den Bereich
der Sondervorhaben (Nr.6).

1. Zur Wahrnehmung bundeszentraler Aufgaben zur Stir-
kung von Vielfalt, Toleranz und Demokratie werden im
Programmbereich ,Entwicklung einer bundeszentralen
Infrastruktur® Projekte von etablierten zivilgesellschaft-
lichen Organisationen gefordert, deren Arbeit im jeweili-
gen Themenfeld von bundesweiter Bedeutung ist. Ziel ist
der Aufbau einer bundeszentralen Struktur, die in ithrem
jeweiligen Themenfeld bundesweit Impulse setzt, Trans-
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fer organisiert, die Qualitit der Angebote weiterentwi-
ckelt und eine fachpolitische Interessenvertretung gestal-
tet sowie als direkter Ansprechpartner dient. Hierzu
werden in der Regel je Themenfeld jeweils ein Projekt
einer Fachorganisation oder jeweils ein Projekt jedes
Mitglieds eines Kooperationsverbundes gefordert. In je-
dem Themenfeld ist eine bereits etablierte Fachorganisa-
tion allein Zuwendungsempfinger. Alternativ konnen
sich bis zu sieben Organisationen, die im jeweiligen The-
menfeld titig sind, in einem Kooperationsverbund zu-
sammenfinden und jeweils Zuwendungsempfinger sein.

. Im Programmbereich ,Landes-Demokratiezentren®

wird jeweils ein Projekt pro Land gefordert, das die ziel-
gerichtete Zusammenarbeit aller im jeweiligen Land rele-
vanten Akteur*innen im Hinblick auf die Erreichung
landesweiter oder Uberregionaler Ziele des Bundespro-
gramms gestaltet. Eine oberste Landesbehorde als Zu-
wendungsempfinger trigt die Verantwortung fir die
Umsetzung des jeweiligen Landes-Demokratiezentrums.
Dabei sind die Bindelung und Vernetzung uiberregiona-
ler, regionaler und lokaler Mafinahmen der Demokratie-
forderung, der Priavention und der Intervention (insbe-
sondere der Beratung) in den Handlungsfeldern des Bun-
desprogramms Schwerpunkte der Arbeit. Durch die
Landes-Demokratiezentren werden die tiberregionalen
Beratungsmafinahmen zur Mobilen Beratung, Opfer-
und Betroffenenberatung sowie Ausstiegs- und Distan-
zierungsberatung in dem jeweiligen Land gefordert. Da-
riber hinaus unterstiitzen sie die Begleitung und Einbin-
dung der Partnerschaften fir Demokratie und weiterer
im Rahmen des Bundesprogramms geforderter Projekte
im jeweiligen Land. Weiterhin kdnnen sie bis zu zwei
Projekte im Rahmen der Programmziele modellhaft um-
setzen.

. Im Programmbereich ,Partnerschaften fir Demokratie®

werden Projekte kommunaler Gebietskorperschaften
und Projekte von Zusammenschliissen kommunaler Ge-
bietskorperschaften gefordert, die eine zielgerichtete Zu-
sammenarbeit aller vor Ort relevanten Akteur*innen im
Hinblick auf die Erreichung lokaler und kommunaler
Ziele des Bundesprogramms gestalten. Eine Partner-
schaft fiir Demokratie besteht aus einem ,,Federfiihren-
den Amt“, einer ,Koordinierungs- und Fachstelle®, ei-
nem ,,Biindnis“ und einem ,,Jugendforum®. Die kommu-
nale Gebietskorperschaft oder der Zusammenschluss
kommunaler Gebietskorperschaften ist Zuwendungs-
empfinger und trigt die Verantwortung fiir die Partner-
schaft fir Demokratie. Der Zuwendungsempfanger be-
stimmt das Federfithrende Amt, das zu den Themen des
Bundesprogramms arbeitet.

. Im Programmbereich ,Innovationsprojekte werden

Projekte zivilgesellschaftlicher Organisationen gefordert,
die der Entwicklung und Erprobung neuer Arbeitsansit-
ze und neuer Wege der Zielgruppenerreichung dienen.
Die Projekte sind entlang der Handlungsfelder Demo-
kratieforderung, Vielfaltgestaltung und Extremismuspri-
vention gegliedert. Sie sind einzelnen Themenfeldern zu-
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zuordnen. Die Erkenntnisse aus der Projektumsetzung
sollen in andere Programmbereiche, in andere Hand-
lungsfelder oder in Regelstrukturen tibertragbar sein. Sie
fokussieren praxisorientiert konkrete soziale Riume und
Orte der (politischen) Sozialisation.

5. Im Programmbereich ,Extremismuspravention in Straf-
vollzug und Bewihrungshilfe“ werden Projekte zivilge-
sellschaftlicher Organisationen gefordert, die die Bera-
tung und Begleitung radikalisierungsgefihrdeter, ideolo-
gisierter oder wegen einschlagiger Straftaten inhaftierter
Menschen oder Klient*innen der Bewahrungshilfe wei-
terentwickeln und neue Arbeitsansitze fiir das jeweilige
Themenfeld erarbeiten. Sie entwickeln Aus- und Fortbil-
dungsmafinahmen fir Mitarbeiter*innen, um diesen
mehr Handlungssicherheit im Umgang mit Radikalisie-
rungsverldufen zu geben. Die Projekte adressieren men-
schen- und demokratiefeindliche Einstellungen, das Pro-
pagieren von Ideologien der Ungleichwertigkeit sowie
vorurteilsbasierte, politisch, religios oder weltanschau-
lich motivierte Gewalt. Sie sollen eine schrittweise Dis-
tanzierung ermoglichen sowie eine Reintegration nach
der Haftentlassung unterstiitzen.

6. Die funf Programmbereiche werden durch zusitzliche
Projekte im Bereich der ,Sondervorhaben® erginzt.
Hierzu zihlen zuvorderst Evaluationen, wissenschaftli-
che Begleitungen sowie Forschungs-, Unterstiitzungs-,
Qualifizierungs- und Vernetzungsvorhaben. Als weitere
Sondervorhaben konnen insbesondere gefordert werden:

a. Zeitlich befristete Projekte von bundesweiter Bedeu-
tung oder von besonderer Bedeutung fir die Erfil-
lung der Ressortaufgaben des Bundesministeriums
fur Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSF]),
die nicht nach Absatz 1 Nrn.1-5 geférdert werden
konnen, weil aufgrund besonderer Umstinde eine
Festbetragsfinanzierung mit Pauschalen nicht mog-
lich oder angezeigt ist.

b. Zeitlich befristete Projekte von bundesweiter Bedeu-
tung oder von besonderer Bedeutung fir die Erfil-
lung der Ressortaufgaben des BMFSF], die die iiber-
geordneten Ziele des Bundesprogramms ,,Demokra-
tie leben! verfolgen, im begriindeten Einzelfall aber
nicht nach Absatz 1 Nrn. 1-5 gefordert werden kon-
nen.

(2) Zielgruppe der Mafinahmen des Bundesprogramms sind
in erster Linie Kinder und Jugendliche, deren Eltern, Famili-
enangehorige und Bezugspersonen sowie junge Erwachsene.
Daneben adressieren die Mafinahmen des Bundesprogramms
auch ehren-, neben- und hauptamtlich in der Kinder- und
Jugendhilfe sowie an anderen Sozialisationsorten Titige,
Multiplikator*innen sowie staatliche und zivilgesellschaftli-
che Akteur*innen.

(3) Die naheren Einzelheiten des Gegenstandes der Forde-
rung regelt das Bundesprogramm ,,Demokratie leben!“ (An-
lage). Dartiber hinaus konnen Klarstellungen und Konkreti-
sierungen in Merkblittern niedergelegt werden. Niheres re-
gelt der Zuwendungsbescheid.

II. Zuwendungsempfinger

(1) In den Programmbereichen Landes-Demokratiezentren
(Ziffer IT Absatz 1 Nr.2) und Partnerschaften fiir Demokra-
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tie (Ziffer IT Absatz 1 Nr.3) sind Gebietskorperschaften und
Zusammenschliisse von Gebietskdrperschaften Zuwen-
dungsempfanger.

(2) In allen tbrigen Programmbereichen sind juristische
Personen des privaten Rechts, die gemeinniitzige Ziele ver-
folgen, Zuwendungsempfinger. Weitere Voraussetzungen
konnen in Forderaufrufen festgelegt werden.

(3) Im Bereich der Sondervorhaben (Ziffer II Absatz 1
Nr.6) sowie programmbereichsiibergreifend kénnen in be-
grindeten Einzelfallen auch (andere) juristische Personen
des offentlichen Rechts Zuwendungsempfinger sein.

(4) Die Zuwendungsempfinger bieten die Gewihr fiir eine
der freiheitlichen demokratischen Grundordnung forderli-
che Arbeit. Niheres regelt der Zuwendungsbescheid.

IV. Zuwendungsvoraussetzungen

(1) Ein Zuwendungsempfinger kann in jedem Programm-
bereich nur eine Zuwendung erhalten. Davon ausgenommen
sind die Programmbereiche Landes-Demokratiezentren
(Ziffer 11 Absatz 1 Nr.2), Partnerschaften fir Demokratie
(Ziffer II Absatz 1 Nr.3) und Extremismuspravention im
Strafvollzug und in der Bewihrungshilfe (Ziffer IT Absatz 1
Nr. 5) sowie der Bereich der Sondervorhaben (Ziffer II Ab-
satz 2 Nr.6).

(2) Im Programmbereich Extremismusprivention im Straf-
vollzug und in der Bewihrungshilfe (Ziffer II Absatz 1
Nr.5) wird in jedem Land nur ein Projekt gefordert.

(3) Ein Zuwendungsempfinger im Programmbereich Ent-
wicklung einer bundeszentralen Infrastruktur (Ziffer IT Ab-
satz 1 Nr.1) kann im Programmbereich Innovationsprojekte
(Ziffer IT Absatz 1 Nr.4) nur fiir ein weiteres Projekt eine
Zuwendung erhalten. Dieses Projekt muss verpflichtend ei-
nem anderen Themenfeld zugeordnet sein als das Projekt im
Programmbereich Entwicklung einer bundeszentralen Inf-
rastruktur.

V.  Art, Umfang und Héhe der Zuwendung

(1) Die Zuwendungen werden als Projektforderung zur De-
ckung von notwendigen Ausgaben der Zuwendungsempfan-
ger fir einzelne abgegrenzte Projektvorhaben gewihrt.

(2) Die Zuwendungen werden als Teilfinanzierung in Form
von nicht riickzahlbaren Zuschiissen in der Regel im Wege
der Festbetragsfinanzierung gewiahrt.

(3) Grundlage fur die Berechnung der Festbetrage nach Ab-
satz 2 sind

1. fiir Personal- und Sachkosten — auf Basis eines einge-
reichten Stellenplans — 90 v.H. der Pauschalen fir Perso-
nal-, Personalgemein- und Sachkosten der jeweiligen
Entgeltgruppen im hoheren (E 13-E 15 U), gehobenen
(E 9 B-E 12) und mittleren (E 5-E 9 A) Dienst des nach-
geordneten Bereichs, die sich aus der Tabelle des Bundes-
ministeriums der Finanzen (BMF) ,,Personal- und Sach-
kosten fir Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Kos-
tenberechnungen; Ubersicht iiber die Kostenblocke er-
geben. Den Sachkosten wird der vom BMFSF] fir den
Forderbereich behordenspezifisch ermittelte Wert zu-
grunde gelegt. Wenn und sofern das BMFSF] auch fur
Personalkosten einen fiir den Forderbereich behorden-
spezifischen Wert ermittelt, ist dieser zugrunde zu legen.
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Fir anteilig oder zeitweise eingesetztes Personal werden
die Pauschalen entsprechend der fiir das Projekt geleiste-
ten Arbeitszeit berechnet.

2. zur Deckung der Ausgaben fiir Projektveranstaltungen,
Arbeitstagungen, Fortbildungen und Kurse, die mit der
fachlichen Arbeit des Zuwendungsempfingers in einem
unmittelbaren Zusammenhang stehen, dem Zuwen-
dungszweck dienen und sich an einen bestimmten Teil-
nehmendenkreis richten,

a. 90 v.H. einer Honorarkostenpauschale je Tag und
Honorarkraft (Dozierende, Fortbildende, Referieren-
de, Lehrgangsleitende, Projektleitende usw.) sowie

b. 90 v.H. einer angemessenen Teilnehmendenpauschale
je Tag und teilnehmender Person.

(4) Die Festlegung der Zuschisse erfolgt jahrlich in einem
,Demokratie leben!“-Rundschreiben. Die Betrige werden
jeweils auf volle Eurobetrige abgerundet.

(5) Ein Zuschuss fiir zusitzliche Reisekosten, die nicht be-
reits durch die Sachkosten-, Honorarkosten-, oder Teilneh-
mendenpauschale abgedeckt sind, kann den Vorgaben — des
Bundesreisekostengesetzes gemifl — beantragt und gewihrt
werden. Die Entstehung der zusitzlichen Kosten ist nachzu-
weisen. Eine Finanzierung erfolgt in diesen Fallen gemaf§
Absatz 7.

(6) Fiir Konzipierung, Gestaltung, Weiterentwicklung, An-
passung und Wartung von Medien sowie fiir Vernetzung
und Offentlichkeitsarbeit, die dem Zuwendungszweck die-
nen und die Arbeit des Zuwendungsempfingers unterstiit-
zen, sollen in allen Projekten nicht mehr als 20 v. H. der Bun-
desforderung verwendet werden. Die Finanzierung erfolgt
in diesen Fillen gemifl Absatz 7.

(7) In den in dieser Richtlinie vorgesehenen Fillen und in
begriindeten Einzelfillen werden die Zuwendungen aus-
nahmsweise auf der Grundlage eines Kosten- und Finanzie-
rungsplanes gewihrt.

(8) Die Zuwendungen fur einzelne Sondervorhaben nach
Ziffer IT Absatz 1 Nr.6 konnen ausnahmsweise im Wege der
Anteils- oder Fehlbedarfsfinanzierung gewihrt werden. In
diesen Fillen sind mindestens 10 v.H. der Gesamtausgaben
aus Eigen- und Drittmitteln zu finanzieren.

(9) In begriindeten Einzelfillen kann die Zuwendung aus-
nahmsweise als Vollfinanzierung bewilligt werden, wenn die
Erfillung des Zwecks in dem notwendigen Umfang nur bei
Ubernahme simtlicher zuwendungsfihiger Ausgaben durch
den Bund méglich ist. Eine Vollfinanzierung kommt insbe-
sondere nicht in Betracht, wenn der Zuwendungsempfanger
an der Erfiillung des Zuwendungszwecks ein wirtschaftli-
ches Interesse hat.

VI.  Weiterleitung

(1) Im Zuwendungsbescheid kann die Weiterleitung der Zu-
wendung an Dritte zugelassen werden. Eine Weiterleitung
der Zuwendung durch Zuwendungsempfinger, die keine ju-
ristischen Personen des offentlichen Rechts sind, ist aus-
schlieflich in privatrechtlicher Form und nur auf Grundlage
einer schriftlichen Vereinbarung zulissig. Die Weiterleitung
der Zuwendung darf nur zur Projektforderung erfolgen.
Durch die zweckbestimmte Weiterleitung erfiillen Erst- und
Zwischenempfinger den Zuwendungszweck.
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(2) Die die Zuwendungsempfinger betreffenden Bestim-
mungen dieser Richtlinie gelten betreffend Zwischen- und
Letztempfangern entsprechend.

VII. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

(1) Die Fordermittel aus diesem Bundesprogramm sollen
nicht als Komplementirmittel fir andere Programme des
Bundes eingesetzt werden.

(2) Sofern Mittel anderer offentlicher Trager zur Finanzie-
rung herangezogen werden sollen, sind Nutzungsrechte des
Bundes fiir alle Projektergebnisse sicherzustellen. Naheres
regelt der Zuwendungsbescheid.

(3) Bei allen Veroffentlichungen ist sicherzustellen, dass die
Zuwendungsempfinger in geeigneter Weise auf die Forde-
rung des Projektes im Rahmen des Bundesprogramms hin-
weisen. Dem Bund sind Nutzungsrechte und Schutzrechte
einzuriumen bzw. Uibertragen zu lassen. Eine angemessene
Beteiligung des Bundes an den Ertrdgen aus solchen Rechten
ist sicherzustellen. Niheres regelt der Zuwendungsbescheid.

(4) Dem Zuwendungsgeber ist die Berechtigung zu erteilen,
tiber die einzelnen Forderprojekte in der Offentlichkeit zu
berichten, die Daten und Ergebnisse zu veroffentlichen und
weiterzuverwenden.

(5) Die Zuwendungsempfinger verpflichten sich zur Teil-
nahme an den Mafinahmen der Qualititssicherung und der
Erfolgskontrollen, an Erhebungen der Evaluationen und
wissenschaftlichen Begleitung sowie am programmweiten
Fachaustausch und Wissenstransfer. Hierftir hat u.a. eine
Datenerhebung, eine Berichterstattung und die Teilnahme
an den durch das BMFSF] und das Bundesamt fiir Familie
und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) angebotenen
Veranstaltungen zu erfolgen.

(6) Gender und Diversity Mainstreaming sowie Inklusion
sind grundlegende Prinzipien bei der Umsetzung des Bun-
desprogramms.

(7) Das BMFSF] kann in begrindeten Einzelfillen Abwei-
chungen von dieser Richtlinie zulassen. Soweit es die Allge-
meinen Verwaltungsvorschriften zu §44 BHO erfordern, ist
insofern zusitzlich zur Anhorung des Bundesrechnungshofs
Einvernehmen mit ihm oder mit dem Bundesministerium
der Finanzen herzustellen.

VIII. Qualititssicherung und Erfolgskontrolle

Die Qualititssicherung bei der Umsetzung der geforderten
Projekte ist eine stindige begleitende Aufgabe des Zuwen-
dungsempfangers und des BAFzA. Das BAFzA prift im
Rahmen der bundeshaushaltsrechtlich vorgegebenen Er-
folgskontrollen begleitend und abschlieflend, ob die mit der
Forderung angestrebten Projekt- und Programmziele er-
reicht worden sind. Das BMFSF] wertet die Ergebnisse der
begleitenden und abschliefenden Erfolgskontrollen aus. Da-
bei prift das BMFSF], ob die Forderung fiir die Erreichung
der Ziele geeignet sowie ursichlich und die Férderung insge-
samt wirtschaftlich war. Das BMFSF] nimmt eine entspre-
chende ziel- und ergebnisorientierte Steuerung und Weiter-
entwicklung des Bundesprogramms vor.
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IX. Evaluation und wissenschaftliche Begleitung

Die geforderten Projekte werden mit Beginn der Férderung
evaluiert. Die Evaluationen untersuchen die Umsetzung
(unter Berticksichtigung der grundlegenden Prinzipien Gen-
der und Diversity Mainstreaming sowie Inklusion), die Wir-
kungsmechanismen und die erzielten Wirkungen der gefor-
derten Projekte sowie deren Nachhaltigkeit. Die Ergebnisse
der Evaluationen und der wissenschaftlichen Begleitungen
berticksichtigt das BMFSF] im Rahmen der Qualitatssiche-
rung und Erfolgskontrollen.

X. Verfahren

(1) Mit der administrativen Umsetzung des Bundespro-
gramms ist das BAFzA betraut. Es ist Bewilligungsbehorde.

(2) Die Projektforderung wird grundsitzlich ausgeschrie-
ben. Ausschreibungen werden zu festgelegten Terminen auf
der Website des Bundesprogramms (https://www.demokra-
tie-leben.de/) bekanntgegeben. Forderantrige sind im For-
derportal des Bundesprogramms (https://foerderportal.de-
mokratie-leben.de/) zu stellen. Die eingereichten Forderan-
trage werden durch das BAFzA gepruft. Die abschlieffende
Entscheidung tiber eine Forderung obliegt dem BMFSEF].

(3) Zuwendungen werden durch Zuwendungsbescheid be-
willigt.

(4) Fir die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der
Zuwendung sowie fiir den Nachweis und die Prifung der
Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zu-
wendungsbescheides und die Ruckforderung der gewihrten
Zuwendung gelten die §§48 bis 49 a des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes, die §§23, 44 BHO und die hierzu erlassenen
VV-BHO, soweit nicht in dieser Richtlinie Abweichungen
von den Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zugelassen
worden sind.

(5) Der Bundesrechnungshof ist gemafy §91 BHO zur Prii-
fung berechtigt.

XI. Inkrafttreten und Laufzeit

Diese Richtlinie tritt am 1. Januar 2025 in Kraft und ist bis
zum 31. Dezember 2032 befristet. Sie ersetzt die ,Richtlinie
zur Forderung von Projekten der Demokratieforderung, der
Vielfaltgestaltung und zur Extremismuspravention (Forder-
richtlinie ,Demokratie leben!“) vom 5. August 2019 mit
Anderungen vom 20. Oktober 2021 und 5. August 2022
(GMBIL. 2022, S.810f£.).

Berlin, den 20. November 2024
101-3601-10/000%*02

Bundesministerium
fir Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Lisa Paus
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Anlage

Das Bundesprogramm ,,Demokratie leben!“

Anlage zur Forderrichtlinie zur Gewihrung
von Zuwendungen fiir Mafinahmen zur Stirkung von
Vielfalt, Toleranz und Demokratie

Inhalt
A. Einleitung
B. Das Bundesprogramm ,Demokratie leben!
I. Ubergeordnetes Forderziel des Bundesprogramms
1. Demokratie fordern
2. Vielfalt gestalten
3. Extremismus vorbeugen
II. Programmbereiche
1. Entwicklung einer bundeszentralen Infrastruktur
a. Ziele
b. Themenfelder
c. Forderung
2. Landes-Demokratiezentren
Ziele der Landes-Demokratiezentren
b. Ziele der Beratung
c. Eigener Schwerpunkt
d. Forderung
3. Partnerschaften fiir Demokratie
a. Ziele
b. Aufbau einer Partnerschaft fir Demokratie
c. Forderung
4. Innovationsprojekte
a. Themenfelder
b. Ziele
c. Forderung

5.  Extremismuspravention in Strafvollzug und Be-
wahrungshilfe

a. Ziele
b. Forderung
III. Sondervorhaben

A. Einleitung

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein weltoffenes Land
mit einer lebendigen, demokratischen Zivilgesellschaft. Das
Grundgesetz basiert auf dem Modell einer freiheitlichen de-
mokratischen Grundordnung, in dem das Prinzip der Men-
schenwiirde im Vordergrund steht und durch die Grundsat-
ze der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit niher ausgestal-
tet wird. Der Garantie der Menschenwiirde widerspricht
jede Vorstellung eines unbedingten Vorrangs eines Kollek-
tivs, einer Ideologie oder einer Religion gegeniiber dem ein-
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zelnen Menschen. Ein rechtlich abgewerteter Status oder de-
miitigende Ungleichbehandlungen sind mit der Garantie der
Menschenwiirde ebenso wenig vereinbar wie auf antisemiti-
sche oder auf rassistische Diskriminierung zielende Konzep-
te. Solche Konzepte verstofen gegen die freiheitliche demo-
kratische Grundordnung.

Gegen die Verbreitung totalitirer und menschenverach-
tender Ideologien vertraut das Grundgesetz auf die Kraft der
stindigen geistigen Auseinandersetzung als wirksames Mit-
tel. Der freiheitliche demokratische Verfassungsstaat lebt da-
mit auch von zivilgesellschaftlichem Engagement fir ein
friedliches und respektvolles Zusammenleben und gegen
menschen- und demokratiefeindliche Phinomene. Dieses zu
ermoglichen und zu fordern ist Anliegen des Bundespro-
gramms ,Demokratie leben!“ und Ausfluss der Verantwor-
tung des Staates, im Rahmen seines Konzepts einer wehrhaf-
ten Demokratie aktiv fir den Erhalt der freiheitlichen demo-
kratischen Grundordnung einzutreten.

B. Das Bundesprogramm ,Demokratie leben!“

Seit vielen Jahren fordert der Bund mit dem Bundespro-
gramm ,,Demokratie leben!“ die Demokratie- und Praventi-
onsarbeit in Deutschland auf allen Ebenen des Staates und
damit zahlreiche Initiativen, Vereine und engagierte Men-
schen, die sich fir ein vielfiltiges, friedliches und demokrati-
sches Miteinander einsetzen.

,Demokratie leben!“ ist ein lernendes Bundesprogramm.
Es reagiert auf aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen
und wird kontinuierlich weiterentwickelt. Das Bundespro-
gramm ist in seiner 3. Forderperiode (2025 bis 2032) Teil der
Strategie ,,Gemeinsam fiir Demokratie und gegen Extremis-
mus — Strategie der Bundesregierung fiir eine starke, wehr-
hafte Demokratie und eine offene und vielfiltige Gesell-
schaft®. Damit ist ,,Demokratie leben!“ ein zentrales Ele-
ment der Arbeit der Bundesregierung.

I.  Ubergeordnetes Forderziel des Bundesprogramms

Ziel des Bundesprogramms ist es, zur Stirkung der Demo-
kratie und eines friedlichen, respektvollen Zusammenlebens
beizutragen, Teilhabe zu fordern und die Arbeit gegen jede
Form von Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und
Demokratiefeindlichkeit zu erméglichen.

Dazu wird das Bundesprogramm in drei Handlungsfel-
dern aktiv: Demokratie fordern — Vielfalt gestalten — Ex-
tremismus vorbeugen. Durch die Schaffung geeigneter
Rahmenbedingungen stirkt das Bundesprogramm die zivil-
gesellschaftliche Arbeit in diesen Handlungsfeldern.

1. Demokratie férdern

Die Demokratie lebt in besonderem Mafle vom demokrati-
schen Engagement der in Deutschland lebenden Menschen.
Je mehr Menschen sich fir eine demokratische Gesellschaft
engagieren, desto resilienter und inklusiver wird sie. Je mehr
Menschen lernen, Konflikte konstruktiv zu bearbeiten, des-
to partizipativer ist die Demokratie.

Demokratische Akteur*innen brauchen Unterstitzung,
Gestaltungsmoglichkeiten und Beratung in ihrem Engage-
ment fur die Demokratie. Gleichzeitig sind Projekte wichtig,
die helfen, Demokratieskepsis abzubauen und offene Begeg-
nungen und Diskussionen zu erméglichen.
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Leitbild des Handlungsfelds Demokratieforderung ist das
Befurworten der Demokratie und deren Erleben im Alltag
als wirksam und gestaltbar. Menschen sollen ihre Anliegen in
den demokratischen Prozess einbringen und sich im Ge-
meinwesen ohne Angst demokratisch engagieren konnen.
Das Zusammenleben soll auf geteilten demokratischen Wer-
ten beruhen.

Die tibergeordneten Ziele im Handlungsfeld Demokratie-
forderung sind:

- die Forderung des demokratischen Engagements,
- das Erleben von demokratischer Selbstwirksamkeit,
- die Starkung von (digitalen) Demokratiekompetenzen,

- die Weiterentwicklung von demokratischen, teilhabeori-
entierten Verfahren, Regeln und Strukturen,

- die Befihigung zur demokratischen Dialog- und Kon-
fliktfahigkeit — individuell, gesellschaftlich und instituti-
onell - sowie

- der Schutz der demokratischen Zivilgesellschaft.

2. Vielfalt gestalten

Die Gesellschaft in Deutschland ist geprigt von einer gro-
flen, heterogenen und sich weiter ausdifferenzierenden Viel-
falt an Lebensentwiirfen, Werten, Religionen und Weltan-
schauungen. Diese entstehen aus den unterschiedlichen sozi-
alen, kulturellen, religiosen und individuell-biografischen
Erfahrungen und Pragungen der hier lebenden Menschen.

Zum Gelingen gesellschaftlicher Vielfalt gehort als Leit-
bild, dass alle Menschen in Deutschland friedlich und res-
pektvoll zusammenleben und sich in ihrer Vielfaltigkeit an-
erkennen. Dazu zihlen auch gleiche Teilhabechancen und
Zuginge. Insbesondere Menschen aus gesellschaftlich mar-
ginalisierten Gruppen missen gestirkt werden, damit sie
sich gleichberechtigt einbringen konnen.

Die iibergeordneten Ziele im Handlungsfeld Vielfaltge-
staltung sind:

- die demokratische Gestaltung gesellschaftlicher Vielfalt
und die Anerkennung von Vielfalt,

- der Abbau von Marginalisierung und Diskriminierung in
Form von Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit,

- die Gestaltung solidarischen Handelns und eines respekt-
vollen Umgangs mit Unterschieden,

- das Empowerment und die Teilhabe der von Diskrimi-
nierung betroffenen Menschen sowie

- die Forderung des Umgangs mit Flucht und Migration
sowie die Erweiterung von Schutz und Teilhabemoglich-
keiten von Gefliichteten und Zugewanderten.

3.  Extremismus vorbeugen

Die demokratische, vielfiltige Gesellschaft steht vor zahlrei-
chen Herausforderungen. Dazu gehoren Radikalisierungs-
tendenzen, die Verbreitung von Phinomenen Gruppenbe-
zogener Menschenfeindlichkeit, die Ausbreitung von extre-
mistischen Einstellungen sowie die damit oft einhergehende
Ausgrenzung, Abwertung und Gewaltbereitschaft sowie
Verschworungsdenken. Im Netz finden Hass, Hetze und
Desinformation eine schnelle Verbreitung und erreichen
grofle Teile der Bevolkerung.
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Entsprechend umfasst das Leitbild dieses Handlungsfel-
des, dass Radikalisierte und radikalisierungsgefahrdete Men-
schen den Wert der Demokratie und eines friedlichen Mitei-
nanders erkennen. Betroffene von (rechts-)extremistischer
Gewalt und von Diskriminierung gewinnen Handlungsfa-
higkeit zurtick und erfahren Unterstiitzung.

Die ubergeordneten Ziele im Handlungsfeld Extremis-
musprivention sind:

- die Beratung und Unterstiitzung betroffener Menschen,
Verbande und Institutionen im Umgang mit jeglicher
Form von Extremismus, Gruppenbezogener Menschen-
feindlichkeit sowie damit verbundenen Diskriminierun-
gen,

- die Starkung der Arbeit gegen Hass im Netz und Desin-
formation,

- das Verhindern demokratiegefihrdender Phinomene wie
die Hinwendung zu gewaltbereiten oder antidemokrati-
schen Ideologien und Organisationen,

- die Priventionsarbeit, von der Aufklirung und Reflexion
uber die Vermittlung von Wissen bis hin zu einer (sozial-)
padagogischen Arbeit mit Menschen, die bereits Zeichen
von Radikalisierungen aufweisen oder aus entsprechen-
den Szenen aussteigen wollen sowie

- die Stirkung der Arbeit zu entsprechenden Gefihr-
dungslagen in Strafvollzug und Bewihrungshilfe.

II. Programmbereiche

Das Bundesprogramm unterteilt sich in finf Programmbe-
reiche. Insgesamt setzt die Projektforderung verstirkt auf
Vernetzung, Wissensaustausch und bundesweite Qualitits-
entwicklung. In der Regel wird eine lingerfristige Gesamt-
forderdauer von bis zu acht Jahren erméglicht.

1. Entwicklung einer bundeszentralen Infrastruktur

Im Programmbereich Entwicklung einer bundeszentralen
Infrastruktur wird die weitere Professionalisierung und en-
gere Kooperation von zivilgesellschaftlichen Organisationen
in bestimmten Themenfeldern angestrebt. Zur Wahrneh-
mung bundeszentraler Aufgaben werden dazu Projekte von
bundesweiten Fachorganisationen sowie Kooperationsver-
biinden gefordert.

Die Gestaltung der Maffnahmen im jeweiligen Themen-
feld tibernimmt entweder eine bundesweite Fachorganisati-
on allein oder ein Kooperationsverbund, der aus bis zu sie-
ben zivilgesellschaftlich titigen Organisationen im jeweili-
gen Themenfeld besteht. In diesem Kooperationsverbund
tibernimmt ein Mitglied die Koordinierung.

a. Ziele

Ziel des Programmbereichs ist die Entwicklung einer bun-
deszentralen Struktur je Themenfeld in den jeweiligen
Handlungsfeldern, die als direkter Ansprechpartner fiir bun-
desweite Mafinahmen dient. Die bundeszentrale Struktur
tbernimmt Aufgaben der Kommunikation, Vernetzung,
Qualititsentwicklung, Interessenvertretung sowie des Wis-
senstransfers und setzt fachpolitische Impulse. Zudem un-
terstlitzt sie die Arbeit in den anderen Programmbereichen.
Konkret beinhaltet dies in allen drei Handlungsfeldern:
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Die Strukturentwicklung zielt darauf ab, dass die Fach-
organisationen bzw. Kooperationsverbiinde in der Regel
bis 2028 eine kooperative Struktur in den Themenfeldern
aufgebaut haben. Dazu gehort auch, die inhaltliche Wei-
terentwicklung im jeweiligen Themenfeld.

Impulse und Transfer zielen darauf ab, dass die Zuwen-
dungsempfanger ihre fachliche Expertise an Fachkrifte,
Multiplikator*innen und weitere Akteur*innen zur Ver-
fiigung stellen. Damit setzen sie wissenschaftliche Impul-
se im jeweiligen Themenfeld.

Die Qualititsentwicklung zielt darauf ab, einen profes-
sionellen fachlichen Austausch, die Nutzung von Stan-
dards der Qualititsentwicklung und damit eine phino-
meniibergreifende Vernetzung sicherzustellen.

Die fachpolitische Interessenvertretung zielt darauf ab,
die Offentlichkeit fiir das jeweilige Themenfeld zu sensi-
bilisieren, Vernetzungsmafinahmen umzusetzen sowie
Aufgaben der Interessenvertretung wahrzunehmen.

b. Themenfelder

Die Arbeit im Programmbereich wird in bestimmten The-
menfeldern pro Handlungsfeld umgesetzt.

Handlungsfeld Demokratieférderung:

Demokratiebildung im Kindesalter (bis 14 Jahre) ad-
ressiert Kinder ab dem frithkindlichen Alter, um sie zu
befihigen und zu motivieren, sich altersgerecht in die
Gestaltung des Alltags und Umfeldes einzubringen und
v.a. demokratische Beteiligung und Selbstwirksamkeit zu
erfahren.

Demokratische Konfliktbearbeitung entwickelt (wei-
ter) und vermittelt l6sungsorientierte Formate, um den
konstruktiven, friedlichen Umgang mit Unterschieden
zu fordern.

Digitale Demokratie entwickelt den digitalen Raum
weiter mit dem Ziel, ihn als einen Ort der demokrati-
schen Information, Debatte, Sozialisation und Partizipa-
tion zu stirken.

Handlungsfeld Vielfaltgestaltung:

Adressiert werden ausgewihlte Phinomene Gruppenbe-
zogener Menschenfeindlichkeit: Antisemitismus, Anti-
ziganismus, Rassismus sowie LSBTIQ®*-Feindlichkeit.
Dabei wird ein Fokus auf Empowerment gelegt und wer-
den intersektionale Verschrinkungen auch mit weiteren
Phinomenen (u.a. Sexismus, Klassismus) berticksichtigt.

Ebenso werden Chancengerechtigkeit, Teilhabe und
diversititsorientierte Offnung in der Migrationsge-
sellschaft unter Berucksichtigung bislang unterreprasen-
tierter Perspektiven adressiert.

Handlungsfeld Extremismuspravention:

Zum Rechtsextremismus wird die Priventionsarbeit
zielgruppenspezifisch in allen drei Priventionsstufen
weiterentwickelt (inklusive Briickenideologien wie Anti-
feminismus).

Zum Islamistischen Extremismus wird die Praventions-
arbeit zielgruppenspezifisch in allen drei Praventionsstu-
fen weiterentwickelt (inkl. religids-nationalistischer Pha-
nomene).
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Zum Linksextremismus wird die Praventionsarbeit ziel-
gruppenspezifisch in allen drei Praventionsstufen kontu-
riert und weiterentwickelt (inkl. Aufbereitung aktueller
Forschungsergebnisse).

Um Hass im Netz und Desinformation entgegenzuwir-
ken werden die Medien- und Nachrichtenkompetenz ge-
starkt. Im Ergebnis soll damit die Meinungsvielfalt er-
hoht und digitale wie analoge Gewalt verhindert werden.

Auflerdem Beratung:

In den Beratungsbereichen wird jeweils eine Dachstruk-
tur (weiter-)entwickelt. Diese iibernimmt die Vernetzung
und Qualitatssicherung, stellt den Wissenstransfer sicher
und setzt fachpolitische Impulse und nimmt selbst keine
Beratungstatigkeit vor Ort vor. Die Beratungsangebote
erfolgen tiber die Landes-Demokratiezentren.

Es gibt drei Beratungsbereiche:

die Mobile Beratung, die Opfer- und Betroffenenbera-
tung sowie die Ausstiegs- und Distanzierungsarbeit/
Deradikalisierungsarbeit.

c. Forderung

Zur Entwicklung einer bundeszentralen Infrastruktur wer-
den Projekte zivilgesellschaftlicher Organisationen gefor-
dert, die seit mindestens fiinf Jahren in mindestens drei Lin-
dern eine fachlich qualifizierte und relevante Arbeit von
bundesweiter Bedeutung in einem der genannten Themen-
felder leisten.

Bundesweite Fachorganisationen erhalten eine maximale
Fordersumme pro Forderjahr. Bei Kooperationsverbiinden
erfolgt eine gestaffelte Forderung. Die maximale Forder-
summe pro Forderjahr richtet sich nach der Anzahl der Mit-
glieder des Kooperationsverbundes. Auch die Férdersumme
fir die Koordinierung richtet sich nach der Anzahl der Mit-
glieder des Kooperationsverbundes. Sie wird allein dem Mit-
glied im Kooperationsverbund gewihrt, das die Koordinie-
rung Uibernimmt. Eine Kooperationsvereinbarung regelt die
partnerschaftliche Zusammenarbeit der Mitglieder des Ko-
operationsverbundes.

2. Landes-Demokratiezentren

Mit den in allen Lindern geforderten Landes-Demokratie-
zentren wird ein bedarfsorientiertes und an die jeweiligen
Herausforderungen angepasstes Beratungsangebot der Mo-
bilen Beratung, der Opfer- und Betroffenenberatung und
der Ausstiegs- und Distanzierungsberatung bereitgestellt.
Das Beratungsangebot soll jeweils im gesamten Land und
damit im gesamten Bundesgebiet vorgehalten werden. Darti-
ber hinaus konnen die Landes-Demokratiezentren eigene
Schwerpunkte setzen und mit Bezug auf die vorgefundenen
Rahmenbedingungen in dem jeweiligen Land diese umset-
zen, unterstiitzen und begleiten.

a. Ziele der Landes-Demokratiezentren

Zu den Zielen eines Landes-Demokratiezentrums gehoren
die Forderung, Koordinierung, Vernetzung, konzeptionelle
Gestaltung und fachliche Begleitung der Mobilen Beratung,
der Opfer- und Betroffenenberatung und der Ausstiegs- und
Distanzierungsberatung im jeweiligen Land. Dartiber hinaus
gehoren die Begleitung und Einbindung der Partnerschaften
fiir Demokratie, weiterer Projekte des Bundesprogramms im
Land sowie die Ansprache weiterer Akteur*innen zu den
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Zielen. In den Lindern werden die Ziele des Bundespro-
gramms ressortiibergreifend gestirkt und der Transfer er-
probter und bewihrter Ansitze erleichtert. Ein besonderer
Fokus liegt auf der Unterstiitzung der Partnerschaften fiir
Demokratie bei inhaltlichen Fragen oder etwa bei Bedro-
hungslagen. Dafiir gibt es eine Ansprechperson im jeweili-
gen Landes-Demokratiezentrum und es werden regelmafiig
niedrigschwellige Austausch- und Vernetzungsformate fir
die Partnerschaften fiir Demokratie gestaltet.

b. Ziele der Beratung

In jedem Land gibt es fiir die Dauer der gesamten Forderpe-
riode die drei Beratungsbereiche Mobile Beratung, Opfer-
und Betroffenenberatung und Ausstiegs- und Distanzie-
rungsberatung.

Die Beratungsbereiche haben unterschiedliche Ziele:

Die Mobile Beratung unterstitzt und stiarkt Vereine,
Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Jugendhilfe, religi-
ose Einrichtungen, Verwaltung, Wirtschaft, Partner-
schaften fiir Demokratie sowie weitere Akteur*innen des
Gemeinwesens sowie Einzelpersonen im Umgang mit
Extremismus, Antisemitismus, Antiziganismus, Anti-
Schwarzen, antimuslimischem und antiasiatischem Ras-
sismus, LSBTTQ%*-Feindlichkeit und Antifeminismus so-
wie damit verbundenen menschen- und demokratiefeind-
lichen Anschauungen.

Die Opfer- und Betroffenenberatung unterstiitzt und
begleitet Opfer und Betroffene rechtsextremer, antisemi-
tischer, antiziganistischer, Anti-Schwarzer, antimuslimi-
scher und antiasiatischer, LSBTIQ*-feindlicher, islamis-
tischer und antifeministischer Gewalt und damit verbun-
dener Diskriminierungen.

Die Ausstiegs- und Distanzierungsberatung unter-
stiitzt Personen, die sich aus extremistischen Zusammen-
hingen 16sen wollen.

Die Beratungsstellen beteiligen sich an der fachlichen und
methodischen Weiterentwicklung des jeweiligen Beratungs-
bereichs und der Weiterentwicklung der Qualititsstandards.
Sie nehmen an der Erarbeitung und Weiterentwicklung der
bundesweiten Monitorings teil. Uberdies bringen sie ihre
Expertise in den Austausch und Wissenstransfer mit der
Landesverwaltung sowie mit den fiir sie relevanten Regel-
strukturen ein. Sie tragen dazu bei, dass die Perspektive von
Opfern und Betroffenen dort Beriicksichtigung findet.

c. Eigener Schwerpunkt

Die Landes-Demokratiezentren konnen zusitzlich bis zu
zwei eigene Projekte mit Bezug zu Extremismus oder Pha-
nomenen Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit mo-
dellhaft umsetzen, um konkreten gesellschaftlichen Prob-
lemlagen zu begegnen. Die Forderung erfolgt nach spezifi-
scher Prifung durch das BAFzA. Die abschliefende Ent-
scheidung uber eine Forderung obliegt dem BMFSEF].

d. Forderung

Landes-Demokratiezentren erhalten fiir die Umsetzung der
Aufgaben eine maximale Fordersumme pro Forderjahr. Die-
se maximale Fordersumme setzt sich zusammen aus einem
Sockelbetrag pro Forderjahr und Land sowie weiteren, nach
dem Konigsteiner Schlussel auf die Linder verteilten For-
dermitteln.
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Die Gesamtfordersumme soll wie folgt verwandt werden:

- mindestens 70 % der Bundesmittel fiir die Mobilen Bera-
tung, der Opfer- und Betroffenenberatung und der Aus-
stiegs- und Distanzierungsberatung,

- maximal 20% der Bundesmittel fiir die Aufgaben des
Landes-Demokratiezentrums und

- maximal 10 % der Bundesmittel fiir den eigenen Schwer-
punkt.

Zuwendungsempfinger sind die von den jeweiligen Lin-
dern benannten obersten Landesbehorden. Sie leiten die
Bundesmittel an die Letztempfinger weiter.

3. Partnerschaften fiir Demokratie

Uber die Partnerschaften fiir Demokratie sollen zivilgesell-
schaftlich und demokratisch aktive Menschen und Organi-
sationen, die sich in threm kommunalen Umfeld fiir die De-
mokratie engagieren, gestirkt und vernetzt werden. Im part-
nerschaftlichen Zusammenwirken, insbesondere von kom-
munaler Verwaltung und Zivilgesellschaft, wird eine leben-
dige und vielfiltige Demokratie vor Ort sowie eine Kultur
der Kooperation, des respektvollen Miteinanders, der gegen-
seitigen Anerkennung und Unterstlitzung gestarkt. Die
Partnerschaften fiir Demokratie ermoglichen eine zielge-
richtete Zusammenarbeit aller vor Ort relevanten Ak-
teur*innen fir Aktivititen in den Handlungsfeldern des
Bundesprogramms.

Die Partnerschaften fiir Demokratie eines Landes koope-
rieren miteinander und stehen im regelmifligen Austausch.
Sie nehmen an der vom jeweiligen Landes-Demokratiezen-
trum organisierten Vernetzungstreffen teil. Die Partner-
schaften fiir Demokratie wihlen in jedem Land eine*n
Sprecher*in, die*der auch die Kontaktstelle zum Land und
zum Bund ist. Die Partnerschaft fiir Demokratie ladt min-
destens einmal im Jahr zu einem Arbeits- und Vernetzungs-
treffen (,Demokratickonferenz“) ein, das alle interessierten
Akteur*innen anspricht.

Erstmals soll neben der Koordinierung auf Landesebene
auch ein Gesamtnetzwerk aller Partnerschaften fiir Demo-
kratie entstehen und durch die bestindige Kooperation bun-
desweit eine demokratische Verantwortungsgemeinschaft
etabliert werden. Dazu soll eine Service- und Dialogstelle
seitens des Bundes eingerichtet werden.

a. Ziele

Die Partnerschaften fiir Demokratie erreichen durch die
Weiterleitung der Zuwendung an Letztempfinger folgende
Ziele:

Sie ermoglichen und stirken Demokratische Selbst-
wirksamkeit, indem sie gemeinsam mit den Zielgruppen
teilhabeorientierte Mafinahmen und innovative Formate
entwickeln, die das Erleben von demokratischer Selbst-
wirksamkeit im unmittelbaren Lebensumfeld ermogli-
chen.

Sie erweitern demokratische Biindnisse, indem sie
Unterstlitzer*innen sowie Blindnispartner*innen gewin-
nen und die Zusammenarbeit mit relevanten Institutio-
nen und Organisationen suchen mit dem Ziel, eine breite
lokale Verantwortungsgemeinschaft zu schaffen.
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Die Akteur*innen der Partnerschaften fiir Demokratie
erhalten Handlungssicherheit mit lokalen Herausforde-
rungen, etwa im Umgang mit rechtspopulistischen und
rechtsextremen Akteur*innen.

Die Partnerschaften fiir Demokratie sprechen demokra-
tieskeptische Menschen durch teilhabeorientierte Mafi-
nahmen und Partizipation an, damit diese einen konst-
ruktiven Umgang mit dem Thema Demokratieskepsis
entwickeln. Die Partnerschaften fiir Demokratie versu-
chen, demokratieskeptische Menschen zu ermutigen, an
demokratischen Prozessen zu partizipieren und darin
Selbstwirksamkeit zu erfahren.

Die Partnerschaften fiir Demokratie stirken die Kompe-
tenzen zur Konfliktbearbeitung, z.B. iber Weiterbil-
dung und Vernetzung.

Sie erarbeiten Schutzkonzepte fiir zivilgesellschaftliche
Akteur*innen und gefihrdete Gruppen. Dadurch star-
ken sie u.a. Solidaritit fir Betroffene von Bedrohungen
und Ubergriffen und sensibilisieren fiir antidemokrati-
sche Gefahrdungen.

b. Aufbau einer Partnerschaft fiir Demokratie

Partnerschaften fiir Demokratie sind partizipativ und ge-
meinwesensorientiert. Sie haben folgenden Aufbau:

Federfithrendes Amt. Der Zuwendungsempfanger be-
stimmt das Federfihrende Amt. Dort muss ein Stellenan-
teil von mindestens 0,5 Vollzeitiquivalenten vorgehalten
werden. Das Federfilhrende Amt setzt die konkreten
Ziele der jeweiligen Partnerschaft fiir Demokratie in Ver-
waltungshandeln um. Es ist zustindig fiir die Beantra-
gung von Bundesmitteln, deren Weiterleitung und die
ordnungsgemafle Verwendung und Abrechnung der For-
dermittel. Das Federfiihrende Amt st Initiator und damit
Teil eines zu bildenden Amternetzwerks und zentraler
Ansprechpartner.

Koordinierungs- und Fachstelle. Das Federfuhrende
Amt richtet eine Koordinierungs- und Fachstelle ein.
Diese soll bei einer zivilgesellschaftlichen Organisation
angesiedelt sein. Federfilhrendes Amt und Koordinie-
rungs- und Fachstelle berufen gemeinsam ein Biindnis
und ein Jugendforum. Zu den Aufgaben der Koordinie-
rungs- und Fachstelle gehort va. die Gesamtkoordinie-
rung unter Zusammenarbeit mit dem Federfihrenden
Amt, dem Biindnis, dem Jugendforum und weiteren
Akteur*innen. Die Koordinierungs- und Fachstelle
tibernimmt die inhaltliche-fachliche Beratung von Inter-
essierten, die Einzelmafinahmen umsetzen (wollen), und
begleitet diese. Sie berit das Biindnis zu den Einzelmafi-
nahmen und spricht dazu Empfehlungen aus. Die Koor-
dinierungs- und Fachstelle ist zustindig fiir die Offent-
lichkeits- und lokale Vernetzungsarbeit.

Biindnis. Das zentrale Gremium einer Partnerschaft fiir
Demokratie ist das Biindnis. Es stellt einen breiten Zu-
sammenschluss aller relevanten demokratischen zivilge-
sellschaftlichen Akteur*innen vor Ort dar. Alle Amter,
die das Amternetzwerk bilden, sind Teil des Biindnisses,
ebenso mindestens zwei Vertreter*innen des Jugendfo-
rums. Das Biindnis ist fiir die strategische Planung und
Organisation der Partnerschaft fiir Demokratie zustin-
dig und entwickelt auf der Basis einer Situations- und
Ressourcenanalyse ein kommunales Handlungskonzept.
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Das Biindnis priift die von zivilgesellschaftlichen Orga-
nisationen beantragten Einzelmafinahmen und spricht
eine Forderempfehlung aus. Das Biindnis gibt sich eine
Geschiftsordnung.

Jugendforum. Zur Stirkung der Beteiligung von jungen
Menschen an der Partnerschaft fiir Demokratie wird ein
Jugendforum eingerichtet sowie ein Jugendfonds fur
selbstkonzipierte Projekte bereitgestellt. Das Jugendfo-
rum wird von Jugendlichen in einer selbst gewahlten
Form eigenstindig organisiert und geleitet und trigt so-
mit zur zielgruppenorientierten Ausgestaltung der Part-
nerschaft fir Demokratie bei.

c. Forderung

Fur die Umsetzung der Aufgaben der Partnerschaften fiir
Demokratie wird eine maximale Fordersumme pro Forder-
jahr je Partnerschaft fiir Demokratie festgelegt. Aus dieser
maximalen Fordersumme werden Personalkosten fiir einen
Stellenanteil von mindestens 0,5 Vollzeitiquivalenten und
Sachkosten gewihrt, wenn und sofern die Koordinierungs-
und Fachstelle bei einer zivilgesellschaftlichen Organisation
angesiedelt ist.

4. Innovationsprojekte

Innovationsprojekte dienen der Entwicklung und Erpro-
bung neuer inhaltlicher und methodischer Arbeitsansatze
sowie neuer Wege der Zielgruppenerreichung in den drei
Handlungsfeldern.

a. Themenfelder

Die Arbeit im Programmbereich wird in bestimmten The-
menfeldern pro Handlungsfeld umgesetzt.

Handlungsfeld Demokratieforderung:
- Konflikttransformation

- strukturschwache Regionen und Riume mit exponierter
Problemlage

- Demokratieskepsis

- innovative Ansitze zu aktuellen Herausforderungen in
der Demokratieforderung

- digitale Teilhabe und Kompetenzen
Handlungsfeld Vielfaltsgestaltung:

- ausgewahlte Phanomene Gruppenbezogener Menschen-
feindlichkeit und Empowerment

- Intersektionalitait und Mehrfachdiskriminierung

- Zusammenleben in der Migrationsgesellschaft
Handlungsfeld Extremismuspravention:

- DPravention von Rechtsextremismus

- Privention von islamistischem Extremismus

- Privention von Linksextremismus/Linker Militanz

- Privention von Verschworungsdenken und weiteren de-
mokratiefeindlichen Phinomenen

— Privention von Hass im Netz und Desinformation
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b. Ziele

Die Innovationsprojekte im Handlungsfeld Demokratie-
forderung haben das Ziel, demokratische Werte zu vermit-
teln und Vertrauen in die Demokratie zu stirken sowie de-
mokratische Teilhabe, Selbstwirksamkeit und Fahigkeiten
zur konstruktiven Konfliktbearbeitung zu fordern.

Konflikttransformation. Meinungsverschiedenheiten
sind konstitutiv fir Demokratien und gesellschaftliche
Normalitit. Hierzu gehoren lokale oder auch globale
Konflikte, die in den lokalen Raum hineinwirken. Inno-
vationsprojekte tragen dazu bei, Konflikte zum Anlass
positiver Veranderung bei allen Konfliktbeteiligten wer-
den zu lassen. Hierfiir ist es wichtig, methodische Kom-
petenzen, Ansitze und praktische Konzepte zur konst-
ruktiven Konflikttransformation zu fordern und
Multiplikator*innen in der Zivilgesellschaft und in Re-
gelstrukturen entsprechend zu sensibilisieren und fort-

zubilden.

Strukturschwache Regionen und Riume mit expo-
nierter Problemlage. In strukturschwachen Regionen
und Gebietskorperschaften mit besonderem menschen-
und demokratiefeindlichen Problemdruck braucht es
Projekte, die innovative Konzepte zur gezielten Forde-
rung des demokratischen Engagements entwickeln. Sie
tragen dazu bei, in diesen Regionen und Riumen demo-
kratisch Engagierte in ithrem Handeln zu bestirken und
bisher nicht engagierte Menschen vor Ort zu aktivieren.

Demokratieskepsis. Trotz stabiler Zustimmungswerte
zu den verfassungsmifligen Grundlagen der Demokratie
sinkt das Vertrauen gegeniiber der Handlungsfahigkeit
von staatlichen Institutionen. Deshalb werden Innovati-
onsprojekte gefordert, die auf bestehende Zweifel und
auf allgemeine Unzufriedenheit mit dem grundlegenden
Funktionieren des demokratischen Systems reagieren
und Moglichkeiten der Teilhabe im Rahmen des demo-
kratischen Rechtsstaates eroffnen.

Innovative Ansitze zu aktuellen Herausforderungen
in der Demokratieforderung. Mit der Forderung von
Innovationsprojekten werden bisher nicht aktive Men-
schen angesprochen und angeregt, sich im Rahmen von
demokratischen Gestaltungsmoglichkeiten mit ihren ei-
genen Gedanken und Losungsideen zu beteiligen. Zu-
dem soll das Interesse an Demokratie geweckt und die
Bereitschaft zu demokratischer Auseinandersetzung und
demokratischem Engagement gefordert werden.

Digitale Teilhabe und Kompetenzen. Politisches Han-
deln findet vielfach im digitalen Raum statt. Das Netz ist
— gerade fiir junge Menschen — auch politischer Sozialisa-
tionsraum. Es fehlt zum Teil aber an spezifischen Kom-
petenzen, um sich konstruktiv im digitalen Raum ein-
bringen zu konnen. Daher leisten Innovationsprojekte
einen Beitrag, damit der digitale Raum stirker zu einem
demokratischen und demokratiefordernden Ort ohne
Hass und Hetze, aber mit demokratischen Werten und
Normen werden kann. Birger*innen sollen befahigt
werden, die Moglichkeiten digitaler Teilhabe und Partizi-
pation zu nutzen.

Die Innovationsprojekte im Handlungsfeld Vielfaltgestal-
tung haben das Ziel, ein respektvolles und friedliches Zu-
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sammenleben zu fordern, zur Anerkennung von Vielfalt bei-
zutragen und gleiche Teilhabechancen zu ermoglichen.

Ausgewihlte Phinomene Gruppenbezogener Men-
schenfeindlichkeit und Empowerment. Menschen aus
marginalisierten gesellschaftlichen Gruppen erfahren
Diskriminierung sowohl auf der Ebene der individuellen
Einstellungen als auch auf struktureller und institutionel-
ler Ebene, zum Beispiel in Schule und Beruf, in Bezug auf
Wohnen und Gesundheit oder auch im Kontakt mit Ver-
waltung, Polizei und Justiz. Deshalb werden Innovati-
onsprojekte gefordert, die mithilfe von Sensibilisierungs-
oder Empowerment-Mafinahmen ausgewiéhlte Phino-
mene Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit wie
Antisemitismus, Antiziganismus, Anti-Schwarzen, anti-
muslimischen oder antiasiatischen Rassismus, Sexismus
oder LGBTIQ*-Feindlichkeit in den Blick nehmen und
innovative Ansitze und Konzepte zu ihrer Privention
entwickeln und erproben. Dabei soll die individuelle
Einstellungsebene, die Strukturebene oder Gruppenbe-
zogene Menschenfeindlichkeit als Grundbestandteil ext-
remistischer Ideologien adressiert und die Perspektive
der jeweiligen Betroffenengruppe und deren Teilhabe
einbezogen werden.

Mehrfachdiskriminierung und Intersektionalitit. Ver-
schiedene Dimensionen der Diskriminierung koénnen
sich durch das Zusammentreffen von mehreren Diskri-
minierungsmerkmalen einerseits gegenseitig verstiarken
(Mehrfachdiskriminierung) oder beim Zusammentreffen
an den Schnittstellen eine spezifische, neue Form der
Diskriminierung erzeugen (intersektionale Diskriminie-
rung). Fiir die Eindimmung und Pravention von Diskri-
minierung und Phinomenen Gruppenbezogener Men-
schenfeindlichkeit sind daher Innovationsprojekte zent-
ral, die Mehrfachdiskriminierung oder intersektionale
Ansitze bertcksichtigen.

Es werden daher Projekte gefordert, die praventiv-pada-
gogische Ansidtze zum Beispiel im Kontext von Rassis-
mus, Antisemitismus, Sexismus, Altersdiskriminierung
oder Klassismus entwickeln und erproben, und die sich
auf einen konkreten Sozialraum beziehen, wie etwa den
Bildungsbereich oder andere Regelstrukturen, zivilge-
sellschaftliche Organisationen oder die Verwaltung.

Zusammenleben in der Migrationsgesellschaft. Das
Zusammenleben in der Migrationsgesellschaft stellt die
Gesellschaft als Ganzes immer wieder vor Herausforde-
rungen. Dabei werden zum Beispiel Fragen nach Zuge-
horigkeit, gleichberechtigter gesellschaftlicher Teilhabe
und geteilten bzw. divergenten Wertvorstellungen aufge-
worfen. Eine demokratische, respektvolle und friedliche
Gesellschaft ist darauf angewiesen, entsprechende Ent-
wicklungen zu analysieren und dabei einen Umgang mit
der Vieldeutigkeit und Ambiguitit, aber auch mit etwai-
gen Konflikten zu finden sowie Teilhabemoglichkeiten
zu starken.

Deswegen werden Innovationsprojekte gefordert, die
Aushandlungsprozesse, Perspektivwechsel und Dialog-
moglichkeiten zwischen verschiedenen gesellschaftlichen
Gruppen in den Mittelpunkt stellen. Dartiber hinaus
werden Innovationsprojekte gefordert, die Mafinahmen
umsetzen, die einen selbstreflektierenden Umgang mit

eigenen sowie in Institutionen eingeschriebenen Vorur-
teilen ermdoglichen.

Die Innovationsprojekte im Handlungsfeld Extremismus-
priavention haben das Ziel, demokratiefeindliche und extre-
mistische Einstellungen genauso wie einschligige Symbole
und Narrative erkennbar zu machen, Verdnderungsprozesse
anzustoflen sowie demokratische Handlungsoptionen auf-
zuzeigen und Orientierung zu geben.

Priavention von Rechtsextremismus. Rechtsextremis-
mus zeigt sich immer haufiger aktionsorientiert in Form
von Protesten oder Kampagnen, im digitalen Raum, auf
Online-Plattformen oder jugendkulturell angepasst. Er
hat sich gerade in manchen lindlichen Riumen mit gerin-
gen zivilgesellschaftlichen Angeboten und Aktivititen
strukturell etabliert. Gleichzeitig zeigt sich ein grofler
werdender Teil der Gesellschaft empfanglicher fir rechts-
extreme und rechtspopulistische Einstellungen. Unter-
schitzt wird zudem oft die Rolle von Frauen in der
rechtsextremen Szene.

Besonders gefordert werden daher Innovationsprojekte,
die Ansidtze und Methoden aus dem Bereich der Sekun-
dir- und Tertidrpravention zur (pidagogischen) Arbeit
mit Radikalisierten oder Radikalisierungsgefahrdeten
und deren sozialem Umfeld entwickeln und erproben.
Weiterhin werden neue jugendkulturelle Angebote in
Schwerpunktregionen sowie Angebote und Formate der
Tertidrpravention  (Praxis-Wissenschaft-Kooperation)
entwickelt, die Frauen und Madchen in der rechtsextre-
men Szene adressieren.

Privention von islamistischem Extremismus. Islamis-
tischer Extremismus ist ein vielgestaltiges Phinomen, ge-
pragt von sehr unterschiedlichen Strémungen. Sie umfas-
sen unter anderem jihadistische, salafistische und legalis-
tische Tendenzen. Diesen liegen Ideologien der Un-
gleichwertigkeit und Demokratiefeindlichkeit zugrunde,
die insbesondere im Netz und in sozialen Medien durch
radikalisierende Ansprache, jugendaffine Beeinflus-
sungsstrategien und Identititsangebote befordert wer-
den. Daher werden Innovationsprojekte der Sekundir-
pravention umgesetzt, die u.a. padagogische Fachkrifte
fortbilden und dabei unterstiitzen, Prozesse islamisti-
scher Radikalisierung zu erkennen. Dartiber hinaus wer-
den Projekte gefordert, die sich direkt an Radikalisie-
rungsgefahrdete bzw. ihre Bezugspersonen richten und
ithnen ermoglichen, islamistische sowie verschworungs-
ideologische islamistische Einstellungen, Symbole,
Handlungen und Narrative online oder offline zu erken-
nen und sich kritisch mit ihnen auseinanderzusetzen.

Privention von Linksextremismus/linker Militanz.
Bisherige Ansitze im Bereich Linksextremismus sind
stark auf die Vermittlung von Wissen fokussiert und set-
zen vielfach auf phinomentibergreifend und universal-
praventiv ausgelegte Ansitze und Methoden, v.a. weil be-
lastbare Zuginge fiir die priventiv-pidagogische Arbeit
zu einschligigen Zielgruppen kaum gelungen sind. Um
die Praventionspraxis im Themenfeld weiterzuentwi-
ckeln, werden Innovationsprojekte gefordert, die im se-
kundirpraventiven Bereich mit Radikalisierungsgefahr-
deten arbeiten. Um mit jungen Menschen mit Affinitit
zu linksextremen Orientierungen ins Gesprich zu kom-
men, werden Projekte gefordert, die gesellschaftliche
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Konfliktthemen wie beispielsweise Globalisierungs- und
Kapitalismuskritik, Gewalt zur Durchsetzung politi-
scher Ziele oder gruppenbezogene Abwertungsstrategien
und politische Konflikte im Ausland aufgreifen.

Privention von Verschworungsdenken und demokra-
tiefeindlichen Phinomenen. Verschworungsdenken ist
ein integraler Bestandteil von extremistischen Ideologien.
Es kann aber auch antidemokratische Haltungen jenseits
extremistischer Strukturen und Netzwerke hervorbrin-
gen und verfestigen, gerade unter Jugendlichen, die keine
klare Affinitit oder Zugehorigkeit zu einer spezifischen
extremistischen Ideologie aufweisen. Das Netz als ju-
gendaffines Medium kann die Herausbildung und die
Verbreitung von demokratiefeindlichen Einstellungen
begiinstigen. Daher werden Innovationsprojekte der Se-
kundirpravention gefordert, die Ansitze und Methoden
entwickeln und erproben, um On- oder Offline-Zuginge
zu einschligigen Zielgruppen mit Affinitit zu verschwo-
rungsorientierten Erklirungsmustern herzustellen und
Betroffene in ihren sozialen und emotionalen Kompeten-
zen zu stirken. Weiterhin werden Projekte gefordert, die
Konzepte zur Fortbildung von Fachkraften entwickeln.

Arbeit gegen Hass im Netz und Desinformation. Die
Ausbreitung von Hass im Netz und Desinformation
kann zu Verunsicherung oder Silencing besonders be-
troffener Gruppen fithren. In der Folge kann es zum Ver-
lust von Meinungsvielfalt im Netz, zu politischer Polari-
sierung und Radikalisierung bis hin zu physischen An-
griffen kommen. In diesem Themenfeld werden daher
Projekte gefordert, die die Internetnutzenden handlungs-
sicher im Umgang mit Hass im Netz und Desinformati-
on machen, etwa durch Methoden der digitalen Zivilcou-
rage, Moderation oder Ansitzen der Sensibilisierung,
einschliefflich aufsuchender Bildungsarbeit im Netz und
demokratischer Medienbildung.

c. Forderung

Innovationsprojekte erhalten eine maximale Fordersumme
pro Forderjahr. Die Gesamtforderdauer betrigt vier Jahre.
Das letzte Forderjahr dient vorrangig dem Transfer in die
Praxis oder in die Regelstrukturen.

5. Extremismusprivention in Strafvollzug und
Bewihrungshilfe

Im Rahmen des Programmbereichs Extremismuspravention
in Strafvollzug und Bewédhrungshilfe werden Projekte gef6r-
dert, die Beratung und Begleitung von radikalisierungsge-
fahrdeten, ideologisierten oder wegen einschlagiger Strafta-
ten Inhaftierten und Klient*innen der Bewihrungshilfe wei-
terentwickeln und neue Ansitze erarbeiten. Dabei adressie-
ren die Projekte menschen- und demokratiefeindliche Ein-
stellungen, das Propagieren von Ungleichwertigkeit unter-
schiedlicher sozialer Gruppen sowie vorurteilsbasierte, poli-
tisch, religios, oder weltanschaulich motivierte Gewalt aus
allen Phinomenbereichen (Rechtsextremismus, islamisti-
scher Extremismus, linker Extremismus). Die Projekte un-
terstlitzen eine schrittweise Distanzierung sowie eine Rein-
tegration nach der Haftentlassung. Weiterhin entwickeln sie
Aus- und Fortbildungsmafinahmen fiir Mitarbeitende, um
diesen mehr Handlungssicherheit im Umgang mit Radikali-
sierungsverldufen zu geben.

Pro Land wird eine Organisation oder ein Verbund von
Organisationen bei der Durchfithrung eines Projektes in be-
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darfsspezifischen Themenbereichen zur Privention oder im
Bereich der Deradikalisierung im Jugendarrest, im Strafvoll-
zug, in der Bewihrungshilfe oder im Mafiregelvollzug gefor-
dert.

a. Ziele

Der Schwerpunkt der Mafinahmen liegt in der Extremismus-
pravention und in der Deradikalisierung. Jedes Projekt muss
Mafinahmen in einzelnen Phinomenbereichen (z.B. Rechts-
extremismus oder islamistischer Extremismus) anbieten oder
phinomeniibergreifende Angebote vorhalten. Daneben kon-
nen primarpraventive Mafinahmen sowie Mafinahmen in den
Handlungsfeldern Demokratieforderung und Vielfaltgestal-
tung umgesetzt werden. Gleichzeitig kénnen neue Formen
der Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft, Justizminis-
terien und Justizvollzugsanstalten sowie neue Wege der Er-
schlieflung bisher unterreprisentierter Zielgruppen wie radi-
kalisierungsgefihrdete bzw. radikalisierte Frauen, Familien-
angehorige oder Klient*innen der Bewahrungshilfe in den Fo-
kus genommen werden. Dariiber hinaus werden themenspe-
zifische Fortbildungen zu (neuen) Phinomenbereichen und
aktuellen Themen fur Fachkrifte der verschiedenen Einrich-
tungen angeboten sowie deren Erweiterung auf weitere spezi-
fische Berufsgruppen der Justiz angestrebt.

Da die Phase der Haftentlassung eine besonders sensible
ist, bei der es auch zu Anfilligkeiten fiir Radikalisierungs-
prozesse kommen kann, sollen als Teil des Ubergangsma-
nagements und des Stabilisierungscoachings Einzelfallbera-
tungen mit Klient*innen der Bewihrungshilfe fortgefiihrt
und ausgebaut werden.

b. Forderung

Zivilgesellschaftliche Organisationen erhalten fiir die Aufga-
ben der Extremismusprivention in Strafvollzug und Bewih-
rungshilfe eine maximale Férdersumme pro Forderjahr.

III. Sondervorhaben

Die Arbeit in den fiinf Programmbereichen wird durch zu-
satzliche Maffnahmen wie Forschungsvorhaben, Unterstiit-
zungs-, Qualifizierungs- und Vernetzungsmafinahmen, die
Evaluation und wissenschaftliche Begleitung sowie durch
weitere Sondervorhaben erginzt.

Beispielhaft sind hier Evaluation und wissenschaftliche
Begleitung sowie Forschungsvorhaben zu nennen:

Die Evaluation und wissenschaftliche Begleitung un-
tersuchen die Wirkungen der Projekte im Hinblick auf
die benannten Ziele und unterstiitzen die Weiterent-
wicklung der Projekte. Ihre Ergebnisse flieflen in die
Steuerung und Weiterentwicklung des Bundespro-
gramms ein. Sie sind damit ein elementarer Bestandteil
der Erfolgs- und Wirkungskontrolle des Bundespro-
gramms als Ganzes sowie seiner einzelnen Bestandtei-
le.

Forschungsvorhaben richten sich eng an den Bedarfen
des Bundesprogramms aus und liefern Ergebnisse fiir
dessen Steuerung und Weiterentwicklung. Sie tragen
dazu bei, dass das Bundesprogramm als lernendes For-
derprogramm zeitnah auf gesellschaftliche Verinderun-
gen und Trends reagieren kann.

GMBI 2024, S. 1166

Nr. 53



	Bundesministerium der Finanzen 
	Haushalt
	Haushaltssystematik des Bundes 


	Bundesministerium des Innern und für Heimat 
	D. Öffentlicher Dienst
	Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum elektronischen Dienstausweis
	Dritte allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Bundesbeihilfeverordnung
	Bundesbeihilfeverordnung (BBhV); Abführung von Beiträgen zur Renten- und Arbeitslosenversicherung für nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen sowie Bezieher von Pflegeunterstützungsgeld durch die Festsetzungsstellen


	Bundesministerium für Arbeit und Soziales
	Nachversicherung  in der gesetzlichen Rentenversicherung 

	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
	Bekanntmachung  der Änderung bestimmter Leitsätze des  Deutschen Lebensmittelbuches 

	Bundesministerium für Familie,  Senioren, Frauen und Jugend
	Förderrichtlinie zur Gewährung von Zuwendungen  für Maßnahmen zur Stärkung von Vielfalt, Toleranz und Demokratie

	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz
	Vollzug des Strahlenschutzrechts 




